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12.5 Für die Prüfung ist eine Gebühr nach Nr. 5 des Gebührenverzeichnisses zum 
Hessischen Justizkostengesetz vom 15. Mai 1958 (GVBl. S. 60), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), zu erheben. 

 

13. Reparatur 
 

13.1 Vor einer Reparatur oder Wartung des Gerichtskostenstemplers ist der Stand 
des Gebührenzählers und des Kontrollzählers in den Kostennachweis nach Nr. 
9.1 Satz 1 einzutragen. Lassen sich die Zählerstände nicht mehr feststellen, so 
sind sie von der Benutzerin oder dem Benutzer glaubhaft zu machen. Zur Vor-
lage bei der Herstellerfirma oder deren Vertretung ist der Benutzerin oder dem 
Benutzer des Gerichtskostenstemplers eine Bescheinigung über die Zähler-
stände zu erteilen. 

13.2 Nach der Reparatur oder Wartung müssen die Zählerstände auf dem Gerichts-
kostenstempler mit den vor der Reparatur im Kostennachweis vermerkten über-
einstimmen. In den Kostennachweis ist ein Vermerk darüber aufzunehmen. 

 

14. Außerbetriebnahme 
 

14.1 Wird die Genehmigung zur Verwendung des Gerichtskostenstemplers widerru-
fen oder wird der Gerichtskostenstempler aus anderen Gründen nicht mehr ver-
wendet, so ist er von der Eigentümerin oder dem Eigentümer an die Hersteller-
firma oder deren Vertretung zur Entfernung des Einsatzstücks oder des elekt-
ronischen Speichers zu übersenden. Sodann erhält die Eigentümerin oder der 
Eigentümer den Gerichtskostenstempler zurück. Die Genehmigungsbehörde 
und die Gerichtskasse (Gerichtszahlstelle) sind davon zu unterrichten. 

14.2 Das Einsatzstück (der elektronische Speicher) wird von der Herstellerfirma oder 
deren Vertretung vernichtet. Über die Vernichtung wird der Leitung des Amts-
gerichts nach Nr. 5.1 Satz 2 eine Bescheinigung erteilt, eine Abschrift ist zu den 
Akten nach Nr. 9.2 zu nehmen. 

14.3 Sind die vorausgezahlten Kosten noch nicht verbraucht, so werden sie auf An-
trag entsprechend Nr. 5.1 erstattet. 

14.4 Ist die Wertvorgabe überschritten, gilt Nr. 12.4 entsprechend. 
 

III. 
 

15. Fehleinstellungen durch die in Nr. 2.1 genannten Stellen 
 

15.1 Die oder  der  Bedienstete der Gerichtskasse  oder die Zahlstellenverwalte-
rin  oder der Zahlstellenverwalter hat sich vor Ausgabe des Schriftstücks mit 
dem Stempelabdruck zu vergewissern, ob der gedruckte Betrag mit dem zu 
zahlenden Betrag übereinstimmt. Nach dem Stempelabdruck ist die Nullstellung 
herbeizuführen, wenn nicht sofort ein weiterer Betrag zu vereinnahmen ist. 

15.1.1 Wird durch eine Fehleinstellung ein zu niedriger Betrag ausgedruckt, ist der Dif-
ferenzbetrag nachzudrucken. 

15.1.2 Wird durch eine Fehleinstellung ein zu hoher Betrag ausgedruckt oder ist der 
Stempelabdruck nicht verwendbar, so ist der Fehldruck mit dem Stempelauf-
druck „Ungültig“ in schwarzer oder violetter Stempelfarbe ungültig zu machen; 
der ursprüngliche Betrag muss lesbar bleiben. Neben oder unter den Fehldruck 
haben die Zahlstellenverwalterin oder der Zahlstellenverwalter und die Auf- 
 
 

  

sichtsbeamtin oder der Aufsichtsbeamte, bei Gerichtskassen die oder der be-
treffende Bedienstete und die Kassenleiterin oder der Kassenleiter oder eine 
Sachbereichsleiterin oder ein Sachbereichsleiter, ihre Unterschrift zu setzen. 
Verbleibt das Schriftstück mit dem Fehldruck bei der Zahlstelle oder Gerichts-
kasse, so ist dieses dem Absetzungsbeleg nach Satz 5 beizufügen und der 
richtige Betrag auf ein neues Schriftstück zu drucken. Wird das Schriftstück mit 
dem Fehldruck an die Einreicherin oder den Einreicher zurückgegeben, ist der 
Betrag darauf neu zu drucken und die Rückgabe auf dem Absetzungsbeleg 
nach Satz 5 zu vermerken. 
Über den ungültig gemachten Stempelabdruck ist ein Absetzungsbeleg nach 
dem Muster der Anlage 1 zu erstellen. Der Absetzungsbeleg ist von den beiden 
in Satz 2 genannten Bediensteten zu unterschreiben. 
Fehldrucke auf Klebeetiketten, die noch nicht auf Schriftstücken angebracht 
wurden, sind wie Stempelabdrucke ungültig zu machen und den Absetzungs-
belegen beizufügen. 
 

16. Irrtümliche Einzahlungen 
 

Wurden Gerichtskosten versehentlich eingezahlt und wird der Beleg mit dem 
Stempelabdruck an die Gerichtszahlstelle, Zweigzahlstelle oder Gerichtskasse 
zurückgegeben, so ist nach Nr. 15 zu verfahren.  
In dem Absetzungsbeleg ist die Auszahlung des Betrages anzuordnen. Über 
den ungültig gemachten Stempelabdruck ist ein Absetzungsbeleg nach dem 
Muster der Anlage 2 zu erstellen. Der Absetzungsbeleg ist von den beiden in 
Nr. 15.1.2 Satz 2 genannten Bediensteten zu unterschreiben. 
Wird das betreffende Schriftstück an die Einzahlerin oder den Einzahler zurück-
gegeben, so ist die Rückgabe auf dem Absetzungsbeleg zu vermerken, ansons-
ten ist das Schriftstück mit dem Fehldruck zu dem Absetzungsbeleg zu nehmen. 
 

17. Abrechnung, Prüfung und Behandlung der in Nr. 2.1 genannten Gerichts-
kostenstempler 

 
17.1 Die mittels Gerichtskostenstempler entrichteten Beträge werden in einer Nach-

weisung in dem Muster der Anlage 3 nachgewiesen. Der Umsatz eines Tages 
ist im Kassenabrechnungssystem entsprechend den hierzu ergangenen Vorga-
ben zu buchen. Die Nachweisungen verbleiben bei der Gerichtskasse, Ge-
richtszahlstelle oder Zweigzahlstelle; sie sind in Sammelmappen abzuheften. 

17.2 Die Eintragungen in der Nachweisung sind für das Haushaltsjahr durchzunum-
merieren, die Absetzungen und der Umsatz zu addieren. Die Stände des Stück-
zählers und des Gebührenzählers sind - auch zum Jahresschluss - in die erste 
Spalte der nachfolgenden Nachweisung zu übertragen und von der Aufsichts-
beamtin oder dem Aufsichtsbeamten der Gerichtszahlstelle, bei der Gerichts-
kasse von der Kassenleiterin oder dem Kassenleiter, zu bescheinigen. 

17.3 Fehldrucke (Nr. 15.1 und Nr. 16) sind vor dem Tagesabschluss in einer Summe 
in der Nachweisung in der Spalte „Absetzung“ einzutragen. Die Absetzungsbe-
lege erhalten die laufende Nummer der Nachweisung; mehrere Absetzungsbe-
lege zu einer laufenden Nummer sind mit kleinen Buchstaben (a, b, c...) zu 
kennzeichnen. Die Absetzungsbelege gelten als Bestandteile der Nachwei-
sung; sie sind in Sammelmappen jahrgangsweise abzuheften.  
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17.4 Die Aufsichtsbeamtin oder der Aufsichtsbeamte der Gerichtszahlstelle oder 
Zweigzahlstelle, bei der Gerichtskasse die Kassenleiterin oder der Kassenleiter, 
prüft in unregelmäßigen Abständen, ob die Nachweisung ordnungsgemäß ge-
führt wird und lückenlos vorhanden ist, ob die Umsätze richtig errechnet und 
gebucht und die Absetzungsbelege vollzählig vorhanden sind. Die Prüfung ist 
jeweils in der Nachweisung zu bescheinigen. 

17.5 Für das Sperrschloss des Gerichtskostenstemplers sind zwei Schlüssel vorhan-
den. Ein Schlüssel ist von der Zahlstellenverwalterin oder dem Zahlstellenver-
walter oder der oder dem betreffenden Bediensteten der Gerichtskasse, der 
zweite Schlüssel von der Aufsichtsbeamtin oder dem Aufsichtsbeamten der Ge-
richtszahlstelle oder Zweigzahlstelle oder von der Kassenleiterin oder dem Kas-
senleiter zu verwahren. Bei Gerichtskostenstemplern mit Einstellcode ist hin-
sichtlich der Codenummer entsprechend zu verfahren. 

17.6 Der Gerichtskostenstempler ist außerhalb der Geschäftsstunden im Kassen-
schrank einzuschließen. Verlässt die Zahlstellenverwalterin oder der Zahlstel-
lenverwalter oder die oder der Bedienstete der Gerichtskasse während der Ge-
schäftsstunden vorübergehend den Arbeitsplatz, hat sie oder er durch Betäti-
gung des Sperrschlosses dafür zu sorgen, dass eine missbräuchliche Benut-
zung des Gerichtskostenstemplers ausgeschlossen ist. 
 

18. Reparatur der in Nr. 2.1 genannten Gerichtskostenstempler 
 
18.1 Vor einer Reparatur oder Wartung des Gerichtskostenstemplers ist der Stand 

des Gebührenzählers und des Kontrollzählers von der Aufsichtsbeamtin oder 
dem Aufsichtsbeamten der Zahlstelle oder der Kassenleiterin oder dem Kas-
senleiter der Gerichtskasse auf einem besonderen Beleg festzuhalten.  

18.2 Nach Beendigung der Reparatur oder Wartung ist zu prüfen, ob die Zähler-
stände auf dem Gerichtskostenstempler mit den auf dem Beleg vermerkten 
Zählerständen übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, ist der Grund für die Ab-
weichung zu ermitteln. Falls die Übereinstimmung aus triftigem Grunde nicht zu 
erzielen ist, ist ein mit Begründung versehener Berichtigungsbeleg zu erstellen. 
Die neuen Zählerstände sind unter einer neuen Nummer in die Nachweisung 
einzutragen. 
 

IV. 
 

19. Schlussbestimmungen 
 

19.1 Die zu verwendenden Vordrucke sind von der Verwaltungsabteilung des Ober-
landesgerichts Frankfurt am Main zu beziehen. 

19.2 Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Dieser Rund-
erlass tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N  D E R   R E C H T S A N W A L T S-  U N D 
N O T A R K A M M E R N   

Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Frankfurt hat am 
29.10.2020 folgende Beitragsordnung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

Beitragsordnung 2021

a) Der von jedem Mitglied zu zahlende Beitrag für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 
260,00 Euro und ist bis spätestens 30. April 2021 zu zahlen. Sollte der Beitrag 
nicht bis spätestens 15. Juni 2021 eingegangen sein, wird ein Säumniszuschlag 
in Höhe von 10 % des fälligen Beitrages erhoben.
Zusätzlich zum Beitrag ist von jedem Mitglied, das zum 1. Januar 2021 der Rechts-
anwaltskammer Frankfurt angehört, die von der Rechtsanwaltskammer Frankfurt 
am Main an die Bundesrechtsanwaltskammer für das besondere elektronische An-
waltspostfach zu zahlende Umlage anteilig in Höhe von 30,00 Euro für das Ge-
schäftsjahr 2021 ebenfalls bis spätestens 30. April 2021 zu zahlen. Sollte die an-
teilig zu zahlende Umlage von 30,00 Euro nicht bis spätestens 15. Juni 2021 ein-
gegangen sein, wird ein Säumniszuschlag in Höhe von 10 % der fälligen Umlage 
erhoben.

b) Während des Geschäftsjahres neu zugelassene oder ausscheidende Mitglieder 
entrichten den Beitrag anteilig, und zwar die neu zugelassenen Mitglieder von dem 
1. des auf die Zulassung folgenden Monats an, unabhängig von einer etwaigen 
rückwirkenden Mitgliedschaft gemäß § 46 a Abs. 4 Nr. 2 BRAO, die ausgeschie-
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denen Mitglieder bis zum Ende des Monats, in dem die Löschung erfolgt. Der an-
teilig zu entrichtende Jahresbeitrag beläuft sich auf 21,67 Euro pro Monat. Wird 
der anteilig zu entrichtende Mitgliedsbeitrag der neu zugelassenen Mitglieder im 
Jahr der Zulassung nicht gezahlt, fällt ab dem 01.01. des Folgejahres ein Säum-
niszuschlag von 10 % des für das Jahr der Zulassung fälligen Beitrages an. 

 
c) Der Schatzmeister kann auf Antrag im Einzelfall nach billigem Ermessen den von 

der Kammerversammlung beschlossenen Beitrag ganz oder teilweise stunden, er-
mäßigen oder erlassen. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn sich aus den 
Einkommensnachweisen des Antragstellers ergibt, dass er aufgrund seiner ge-
samten Lebensumstände den Beitrag nicht oder nur teilweise aufbringen kann. 
Der Antrag ist schriftlich an den Schatzmeister der Rechtsanwaltskammer Frank-
furt am Main bis spätestens zum 30. April 2021 (Ausschlussfrist) zu stellen und zu 
begründen. Sollten die Gründe erst später auftreten, ist der Antrag unverzüglich 
zu stellen. 

 
d) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Gestattung von Fachanwaltsbezeichnungen 

sind mit Antragstellung 350,00 Euro als Verwaltungskostenbeitrag zu zahlen. 
 
e) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Verlängerung eines Amtli-

chen Prüfsiegels der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main und/oder des Fort-
bildungszertifikates der Bundesrechtsanwaltskammer sind mit Antragstellung 
75,00 Euro als Verwaltungskostenbeitrag zu zahlen. 

 
f) Für die Aufnahme in die Liste der Mediatorinnen und Mediatoren der Mediations-

stelle für das Bauwesen ist mit Antragstellung ein Verwaltungskostenbeitrag von 
150,00 Euro zu zahlen. 

 
g) Die Rechtsanwaltskammer kann gemäß §§ 192 Abs. 1 BRAO, 39 EuRAG für 

Amtshandlungen Verwaltungsgebühren erheben. Die Höhe der Gebühren für den 
Zulassungsbereich und die Bestellung eines Vertreters werden wie folgt festge-
setzt: 

 
Zulassung eines Einzelmitgliedes  160,00 Euro, 

 
Zulassung Syndikusrechtsanwalt  200,00 Euro, 

 
Erstreckung der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt auf ein 
weiteres Arbeitsverhältnis oder eine geänderte Tätigkeit  

200,00 Euro, 
 
 

Aufnahme nach Kammerwechsel  60,00 Euro, 
 

Aufnahme bzw. Zulassung eines ausländischen Mitglieds  160,00 Euro, 
 

Zulassung einer Rechtsanwaltsgesellschaft  500,00 Euro, 
 

Bearbeitungsgebühr für eine Zweigstelle einer  
RA-Gesellschaft  

250,00 Euro, 
 
 

Bearbeitungsgebühr für eine Sitzverlegung einer RA-Gesell-
schaft  

150,00 Euro, 
 

  

 
Rücknahme des Antrages auf Zulassung/Versagung durch RAK  30,00 Euro, 

 
 

Rücknahme des Antrages auf Zulassung einer RA-Gesell-
schaft/Versagung durch RAK  

150,00 Euro, 
 
 

Bestellung einer Vertreterin/eines Vertreters  25,00 Euro. 
 
Die Gebühr ist mit Antragstellung fällig. 

 
 
 

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main 
 

Dr. Michael Griem 
Präsident 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Die Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Kassel hat am 24.06.2020 
folgende Beitragsregelung für das Jahr 2021 beschlossen: 

 
Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer Kassel 

 
§ 1 

 
(1) Jedes Mitglied der Rechtsanwaltskammer Kassel zahlt einen Jahresbeitrag, den 

die Kammerversammlung alljährlich festsetzt. 
 

(2) Im Jahr 2021 beläuft sich dieser Beitrag auf insgesamt 
 

376,00 €. 
Er setzt sich zusammen aus: 
 
a) Beitrag zur Rechtsanwaltskammer Kassel                                 280,00 € 
 
b) Beitrag zur Bundesrechtsanwaltskammer                                   38,50 € 

(inkl. Öffentlichkeitsarbeit) 
 

c) Schlichtungsstelle BRAK                                                                     5,50 € 
 
d) Besonderes elektronisches Anwaltspostfach (BRAK)                         52,00 € 
 
Der Jahresbeitrag in Höhe von 376,00 € ist am 01.02.2021 fällig. 
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a) Beitrag zur Rechtsanwaltskammer Kassel                                 280,00 € 
 
b) Beitrag zur Bundesrechtsanwaltskammer                                   38,50 € 

(inkl. Öffentlichkeitsarbeit) 
 

c) Schlichtungsstelle BRAK                                                                     5,50 € 
 
d) Besonderes elektronisches Anwaltspostfach (BRAK)                         52,00 € 
 
Der Jahresbeitrag in Höhe von 376,00 € ist am 01.02.2021 fällig. 
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(3) Geht der Beitrag nicht pünktlich ein, so wird ein Betrag von 10,00 € je Mahnung 
erhoben. Bleiben Mahnungen erfolglos, so wird der geschuldete Betrag nach § 84 
BRAO beigetrieben. 

 
§ 2 

 
Ein Kammermitglied, das keine Rechtsanwaltspraxis ausübt oder von der Kanzlei-
pflicht gemäß § 29 a BRAO befreit ist, zahlt denselben Beitrag gemäß § 1 Abs. 2. 
 

§ 3 
 

Ein Kammermitglied, das erstmals zur Rechtsanwaltschaft zugelassen wird, zahlt im 
Zulassungsjahr keinen Kammerbeitrag (§ 1 Abs. 2 a). 

 
§ 4 

 
(1) Bei neu aufgenommenen Kammermitgliedern beginnt die Beitragspflicht mit dem 

Monat, der auf die Aufnahme in die Rechtsanwaltskammer folgt. Der anteilige Bei-
trag (§ 1 Abs. 2 a) wird einen Monat nach Beginn der Beitragspflicht fällig. 

(2) Bei Rechtsbeiständen beginnt die Beitragspflicht mit dem Monat, der auf die Auf-
nahme in die Rechtsanwaltskammer folgt. Der anteilige Beitrag (§ 1 Abs. 2 a) wird 
einen Monat nach Beginn der Beitragspflicht fällig. 

(3) Die Beitragspflicht zur Bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b ,2 c und 2 d) gilt 
nur für die Mitglieder, die am 01.01.2021 der Rechtsanwaltskammer Kassel ange-
hören. 
 

(4) Geht der Gesamtbeitrag nicht pünktlich ein, so findet in den Fällen des § 4 Abs. 1 
- 2 der § 1 Abs. 3 Anwendung. 
 

(5) Die Beitragspflicht endet mit dem Monat, in dem die Mitgliedschaft in der Rechts-
anwaltskammer Kassel endet. Zu viel gezahlte Beiträge zur Rechtsanwaltskammer 
(§ 1 Abs. 2 a) werden zurückerstattet. 
 

(6) Jede Stundung endet mit der Beendigung der Mitgliedschaft. 
 
 
 

Rechtsanwaltskammer Kassel 
 

Dr. Klippert 
Präsident 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 

Beschluss der Kammerversammlung der Notarkammer Kassel vom 18.11.2020;  
hier: Veröffentlichung der Satzung der Notarkammer Kassel. 

Änderung 

der in der Kammerversammlung der Notarkammer Kassel am 14.11.2001 beschlos-
senen Satzung der Notarkammer Kassel - veröffentlicht in den MITTEILUNGEN der 
Notarkammer Kassel 1/2002 sowie im Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen Nr. 4/2002, 
S. 250 ff.; zuletzt geändert in der Kammerversammlung der Notarkammer Kasel am 
29.11.2017, veröffentlicht in den MITTEILUNGEN der Notarkammer Kassel Nr. 1/2018 
sowie im Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen Nr. 4, S.448 ff.- 
 

Die Satzung der Notarkammer Kassel wird in Ziffer 36 wie folgt geändert: 
 

„Veröffentlichungen 

36. Alle Entschließungen der Kammerversammlung und des Vorstandes werden 
in den MITTEILUNGEN der Notarkammer Kassel veröffentlicht. Die MITTEI-
LUNGEN werden allen Kammermitgliedern in Papierform oder elektronisch 
übermittelt. Entschließungen mit Rechtssatzcharakter werden zusätzlich im 
Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen veröffentlicht.“ 

Beschlossen in der Versammlung der Mitglieder der Notarkammer Kassel am 
18.11.2020. 

 

Zappek 
Präsident 

 

________________________________________________________ 
 
P E R S O N A L N A C H R I C H T E N 
 

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren 
Veröffentlichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.  
 

Oberlandesgericht 
 

Ernannt wurde 
zum Vorsitzenden Richter  
am Oberlandesgericht:  

  
Richter am Oberlandesgericht  
Dr. Werner Dürbeck 

 
 

Landgerichte 
 

Ernannt wurde 
zur Richterin am Landgericht:  - Richterin auf Probe Susann Kroke 

in Darmstadt  
- Richterin auf Probe Carina Klein 

in Gießen 
beide unter Berufung in das Richterverhältnis 
auf Lebenszeit 
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zum Richter am Landgericht:  - Richter auf Probe Andreas Heberer in  
Frankfurt am Main 

- Richter auf Probe Dr. Jan Wolfgang Ulrich 
in Darmstadt  

- Richter auf Probe Dr. Alexander 
Schmitt-Kästner 
in Gießen 

alle unter Berufung in das Richterverhältnis 
auf Lebenszeit 

 

Ausgeschieden ist 
wegen Ruhestand:  - Vorsitzender Richter am Landgericht  

Stefan Mrugalla in Darmstadt 
- Richter am Landgericht Dr. Frowin Kurth 

in Frankfurt am Main 
 

Staatsanwaltschaften 
 

Ernannt wurde 
zum Staatsanwalt:  Richter auf Probe Benedikt Zdziarstek 

in Gießen 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit 

   

zum Oberamtsanwalt:  Amtsanwalt Stefan Keie in Kassel 
 

Ausgeschieden ist 
wegen Ruhestand:  Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei ei-

ner Staatsanwaltschaft Frank Ulrich Lohr 
in Kassel 

 

Amtsanwaltschaften 
 

Ernannt wurde 
zur Oberamtsanwältin  
mit Amtszulage: 

  
Oberamtsanwältin Anette Lieselotte Funke  
in Frankfurt am Main 

 

Amtsgerichte 
 

Ernannt wurde 
zur Richterin am Amtsgericht: 
 

 - Richterin auf Probe Dr. Pia-Franziska Graf 
in Frankfurt am Main 

- Richterin auf Probe Jana Lange 
in Kassel 

beide unter Berufung in das Richterverhältnis 
auf Lebenszeit 

   

zum Richter am Amtsgericht: 
 

 - Richter auf Probe Bennedict Barf 
in Eschwege 

- Richter auf Probe Johannes Wigand 
in Königstein im Taunus  

beide unter Berufung in das Richterverhältnis 
auf Lebenszeit 

Ausgeschieden ist 
  

wegen Ruhestand:  Richterin am Amtsgericht Sabine Demel 
in Gießen 

 

Notarinnen und Notare 
 

Bestellt wurde 
zum Notar:  - Rechtsanwalt Dr. Jörg Stefan Neubauer 

mit dem Amtssitz in Dietzenbach 
- Rechtsanwalt Dr. Julius Karl Ferdinand 

Brandt  
mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main 

 

Verlegung des  
Amtssitzes:   Der Amtssitz der Notarin Wiebke Maren Hardt 

wird mit Wirkung zum 01.04.2021  
von Kassel nach Immenhausen verlegt.  

 

Ausgeschieden ist 
auf eigenen Antrag:   Notar Wolfgang Coutandin-Gerischer 

in Frankfurt am Main 
mit Ablauf des 31.12.2020 

 

________________________________________________________ 
 

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G E N 
 

Ordentliche Gerichtsbarkeit 
 

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für: 
 

1. eine Richterin oder einen Richter am Oberlandesgericht (R 2)  
bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main 

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2018 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 52 ff., Anlage 1, Nr. 2.2) 
auszurichten.  
 

2. eine Richterin am Amtsgericht als die ständige Vertreterin oder einen Richter 
am Amtsgericht als der ständige Vertreter einer Direktorin oder eines Direktors 
des Amtsgerichts (R 2)  
bei dem Amtsgericht Weilburg 

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2018 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 52 ff., Anlage 1, Nr. 2.5) 
auszurichten.  

  

3. eine Richterin am Amtsgericht als weitere aufsichtführende Richterin oder einen 
Richter am Amtsgericht als weiterer aufsichtführender Richter (R 2) bei dem 
Amtsgericht Wiesbaden 

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2018 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 52 ff., Anlage 1, Nr. 2.1) 
auszurichten.  

  
 

Staatsanwaltschaften 
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auszurichten.  

  
 

Staatsanwaltschaften 
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Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für: 
 
4. eine Oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer Staatsanwaltschaft 

oder einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft 
(R 2) bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden.  

 Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2018 veröffentlichten Anforderungsprofil (S. 52 ff., Anlage 1, Nr. 2.7.) 
auszurichten.  

 
Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. 
 
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Aufgrund des Frauenförder-
plans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. 
 
Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Ange-
stellte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen auf dem Dienstweg an das Hessische Minis-
terium der Justiz in Wiesbaden zu richten. 
 
Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens auf eventuelle Versetzungsbewer-
berinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwaltungsbe-
langen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungsbe-
werberinnen und -bewerbern. 
 

________________________________________________________ 
  

  

 
H I N W E I S E  
 
 

Amtliches Verzeichnis hessischer Verwaltungsvorschriften 
– Neues Gültigkeitsverzeichnis 2021 – 

___________________________________________________________________ 
 
Das „Amtliche Verzeichnis hessischer Verwaltungsvorschriften – Gültigkeitsverzeich-
nis –“ erscheint am 22. Februar 2021 in 51. Auflage. 
 
Das Gültigkeitsverzeichnis weist entsprechend dem Auftrag des Leitfadens für das 
Vorschriften-Controlling vom 11. Dezember 2017 (StAnz. 2018 S. 2) die Fundstellen 
der am 1. Januar 2021 geltenden Verwaltungsvorschriften aus, soweit sie bis zum 
31. Dezember 2020 in einem der drei Amtsblätter veröffentlicht sind und der Erlass-
bereinigung unterliegen. Das Verzeichnis ist nach der Systematik des elektronisch ge-
führten Fortführungsnachweises (FFN) nach Sachgebieten und innerhalb der Sachge-
biete chronologisch gegliedert; eine zusätzliche Zugriffsmöglichkeit bietet das ausführ-
liche Sachregister. Zusammen mit den im Laufe des Jahres 2021 erscheinenden 
Amtsblättern ermöglicht somit das Gültigkeitsverzeichnis einen schnellen und zuver-
lässigen Zugang zu den veröffentlichten Verwaltungsvorschriften der Ressorts. 
 
Das Gültigkeitsverzeichnis wird als Beilage zum Staatsanzeiger für das Land Hessen 
herausgegeben. Die Abonnenten des Staatsanzeigers erhalten das Gültigkeitsver-
zeichnis ohne gesonderte Bestellung im Rahmen der Bezugsbedingungen ohne zu-
sätzliche Berechnung. Bezieher des Staatsanzeigers werden daher gebeten, das aus-
gelieferte Verzeichnis auf alle Fälle zu behalten; Portokosten für Rücksendungen über-
nimmt der Verlag nicht. 
 
Neben der Abonnementsbelieferung kann das Gültigkeitsverzeichnis auch weiterhin 
als Einzelexemplar bezogen werden; der Bezugspreis beträgt zuzüglich Versandkos-
ten und Mehrwertsteuer 13 Euro. Bestellungen sind unmittelbar an Wolters Kluwer 
Deutschland GmbH, Kundenservice, Heddesdorfer Straße 31a, 56564 Neuwied, Te-
lefon (02631) 801-2222, E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com, zu richten. 
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